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Stadtverwaltung 

Lärmaktionsplan 
Entwurf: Juli 2024 

Lärm ist ein bedeutendes Umweltproblem, welches große Teile der Bevölkerung 
Deutschlands und der EU beeinflusst. Straßenverkehrslärm rangiert dabei an vorderster 
Stelle. Eine Verbesserung dieser Problemstellung soll mit der Aufstellung und 
Fortschreibungen von Lärmaktionsplänen erfolgen. Eine weitere Ursache für Lärm ist der 
Eisenbahnverkehr. Für Kartierung und Aktionsplanung zum Lärm des Eisenbahnverkehrs ist 
jedoch das Eisenbahnbundesamt (EBA) zuständig. Nach einer Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs müssen Lärmaktionspläne für alle Bereiche aufgestellt werden, 
die von der verpflichtenden Lärmkartierung erfasst sind. Ein Ermessensspielraum besteht 
nur bei der Frage, ob und welche Maßnahmen vorgesehen werden, nicht aber bei der 
Aufstellung des Lärmaktionsplans.  

Ergebnisse der Lärmkartierung  
Für den Lärm des Straßenverkehrs hat das TLUBN (Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz) zuständigkeitshalber 2022 entsprechend die „Lärmkarte 
Straßenverkehr“ zur Verfügung gestellt. Die Lärmkartierung für Thüringen zeigt anhand von 
Lärmkarten die Lärmsituation an Hauptverkehrsstraßen mit mehr als drei Millionen Kfz pro 
Jahr. Auch auf dem Gemeindegebiet von Barchfeld-Immelborn, welches an die Gemarkung 
der Stadt Bad Liebenstein angrenzt, wurde eine entsprechende Kartierung im Bereich der 
B 62 durchgeführt. Die Verpflichtung zur Lärmaktionsplanung für die Stadt Bad Liebenstein 
ergibt sich aus Artikel 9 der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) sowie § 47e 
BImSchG i. V. m. § 7 der 34. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über 
die Lärmkartierung). 

Die Stadt Bad Liebenstein ist nur indirekt betroffen, in der Anlage ist die 
Datenberichtserstattung sowie ein Kartenauszug zur Kenntnis beigefügt. 


